
punktuell auf die beiden anderen
Szenarien eingegangen wird.
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1. Einleitung

Bedeutung und Auswirkungen des
Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR) auf den Verkehr von Waren,
Dienstleistungen, Kapital und Arbeit
in Österreich lassen sich nur im Zu-
sammenhang mit den Veränderungen
in den internationalen Wirtschafts be-
ziehungen im allgemeinen und jenen
innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft (EG) im besonderen analysie-
ren.

Österreich hat hinsichtlich seiner
wirtschaftlichen Beziehungen zur EG
grundsätzlich drei Optionen, nämlich
die des Status quo (1) unter Berück-
sichtigung der Vollendung des EG-
Binnenmarktes, die der Schaffung ei-
nes Europäischen Wirtschafts raumes
und die eines österreichischen EG-
Beitritts. Die folgende Darstellung
konzentriert sich auf die ökonomi-
schen Auswirkungen des EWR, wobei

1.1 Grundsätzliches

Mit 1. Jänner 1993 wird die EG den
Binnenmarkt weitgehend vollendet
haben: Der ungehinderte Verkehr von
Gütern (Waren und Dienstleistungen)
und Produktionsfaktoren (Personen
und Kapital) - die Verwirklichung der
vier Freiheiten, so wie sie bereits im
EWG-Vertrag von 1957 vorgesehen ist
- wird Realität werden.

Diese verstärkte Integration inner-
halb der EG ergibt sich aus der Ab-
schaffung nichttarifärer Handels-
hemmnisse (NTH), die den bereits er-
folgten Abbau von Zöllen und quanti-
tativen Beschränkungen ergänzen soll:
NTH bestehen u. a. in unterschiedli-
chen Steuervorschriften und dadurch
bedingten Grenzkontrollen (2), in di-
vergierenden technischen Standards,
in einem öffentlichen Beschaffungs-
wesen, das zwischen nationalen An-
bietern diskriminiert, u. v. m.

2. Wachstumseffekte

Die EG erwartet sich vom Abbau
nicht- tarifärer Handelshemmnisse
Wohlfahrtsgewinne (d. h. ein Wachs-
tum des ElP) (3), die aus statischen
und dynamischen Effizienzsteigerun-
gen resultieren.

Der Abbau von NTH erhöht die sta-
tische Effizienz sowohl direkt als auch
indirekt (Marktintegrationseffekte).
Im einzelnen werden folgende Effekte
wirksam:

i) Direkte Kosteneinsparungen erge-
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ben sich durch die Abschaffung von
Grenzkontrollen u. a. Transaktionsko-
sten.

ii) Der Abbau von NTH wird auf-
grund einer weiteren Ausnutzung von
komparativen (länderspezifischen)
Produktionsvorteilen zu einer Intensi-
vierung des inter-industriellen Han-
dels führen (4).

iii) Die Vergrößerung des Marktes
erlaubt eine verstärkte Produktdiffe-
renzierung und firmenspezifische Spe-
zialisierung, die bei sinkenden Durch-
schnittskosten die Ausnutzung von
Skaleneffekten (5) und eine Steige-
rung des intra-industriellen Handels
ermöglicht.

iv) Die intensivere Nutzung steigen-
der Skalenerträge führt unmittelbar
zu erhöhter Konzentration und mono-
polistischer Konkurrenz. Die Verwirk-
lichung der Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit, der freie Ver-
kehr von Personen und Kapital sowie
ein strenges Wettbewerbsrecht inklu-
sive des Verbots von staatlichen Sub-
ventionen werden auch in bislang ge-
schützten Sektoren erhöhten Wettbe-
werb gewährleisten, der sich in einer
Verringerung der Monopolmacht von
Unternehmen (6) bzw. einer Reduktion
von Markteintritts- und -austritts bar-
rieren und dadurch begründeten Inef-
fizienzen zeigt.

Die größten Wohlfahrts gewinne er-
wartet sich die EG von der Liberalisie-
rung der Finanzdienstleistungen sowie
den Wirkungen erhöhter Marktinte-
gration (d. h. der o. a. Nutzung von
Skalen- und Wettbewerbseffekten).

Abgesehen von diesem einmaligen
Wachstumsschub erwartet sich die EG
von der Vollendung des Binnenmarkts
eine Steigerung der dynamischen Effi-
zienz, d. h. eine auf Dauer erhöhte
Wachstumsrate, die aus der Akkumu-
lation von Produktionserfahrung und
einer Beschleunigung des technischen
Fortschritts resultiert. Letztere ergibt
sich aus der Vergrößerung des Marktes
und aus Spillover-Effekten. Tatsäch-
lich erhofft man sich von diesen dyna-

228

18. Jahrgang (1992), Heft 2

mischen Effizienzsteigerungen einen
langfristig wesentlich bedeutenderen
Anstieg der Wettbewerbsfähigkeit als
von den o. a. statischen Effekten (7).

Das Binnenmarktprogramm soll ei~
nen Angebotsschock auslösen, der
gleichzeitig zu einem Wachstums-
schub und zur Dämpfung der Teue-
rung führt - ein Szenario, das dem tra-
ditionell unterstellten Trade off zwi-
schen Wachstum und Inflation ("Phi-
lipps-Kurve") entgeht: Die Produkti-
vitätsgewinne werden eins zu eins in
niedrigere Preise übersetzt, also an die
Konsumenten weitergegeben (8).

Dieses Szenario zeigt, welch heraus-
ragende Bedeutung einer strengen
Wettbewerbspolitik zukommt: Nur
wenn es der EG gelingt, dem bestehen-
den Kartell- und Wettbewerbsrecht
einerseits materiell Geltung zu ver-
schaffen und es andererseits durch ei-
ne liberale Außenhandelspolitik abzu-
stützen (9), werden all die erhofften
Wohlfahrtsgewinne eintreten.

Mit dieser knappen Darstellung des
Binnenmarktprogramms der EG ist
der Rahmen für eine qualitative Be-
wertung (10) eines EWR-Beitritts ab-
gesteckt.

2.1 Gewinne aus der Teilnahme an
einem größeren europäischen Markt

Ein EWR-Beitritt ließe Österreich
an den o. a., für die EG erwarteten
Wohlfahrtseffekten teilhaben, aller-
dings nur in abgeschwächter Form.
Der EWR ist eine Lösung zwischen Al-
leingang und EG-Beitritt. Dement-
sprechend sind die ökonomischen
Auswirkungen quantitativ zwischen
den bei den Szenarien anzusiedeln.

Da die EFTA-Staaten mit der EG im
EWR keine Zollunion gründen, also
die unterschiedliche Gestaltung des
Zolltarifs gegenüber Drittstaaten auf-
recht bleibt, gelten die vier Freiheiten
nur begrenzt. Dies hat zur Folge, daß
- Kontrollen für Waren an den Gren-

zen weiter bestehen,
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- die Ursprungsregelung im Handel
zwischen EG und EFTA aufrecht
bleibt,

- die indirekten Steuern nicht harmo-
nisiert werden müssen und

- der Wettbewerbsdruck gegenüber
dem EG-Beitritts-Szenario abge-
schwächt wird.
Der EWR wird eine Freihandelszone

mit Binnenmarktelementen sein. Das
dort verankerte Prinzip der Entschei-
dungsautonomie macht eine Teilnah-
me an der Gemeinsamen Agrarpolitik
der EG unmöglich (11), obwohl gewis-
se Verbesserungen auch für den
Agrarhandel vorgesehen sind (siehe
weiter unten).

Die Liberalisierung des öffentlichen
Auftragswesens sowie des Finanz-
dienstleistungshandels kommt wie im
Beitrittsfall zum Tragen. Wie die EG
erwartet sich auch Österreich von letz-
terer die stärksten Wachstumsimpulse.

2.2 Liberalisierung via Brüssel

Die Überwindung segmentierter
Märkte, die sich in einer Verringerung
von Preisunterschieden innerhalb der
Zwölfergemeinschaft (besonders in-
nerhalb der sechs Kernländer) zeigt,
ist der EG wesentlich besser gelungen
als der EFTA (12).

Es gibt Gründe, anzunehmen, daß
der EWR durch die Übernahme des
EG-Wettbewerbsrechts (Fusionskon-
trolle, Kartellrecht, Regelung staatli-
cher Subventionen und öffentlicher
Monopole) und den Abbau von NTH
(inklusive österreichischer Spezifika
wie der heimischen Gewerbeordnung)
Österreich einen Liberalisierungs-
schub bringt. Zusätzlich kann Öster-
reich von der Verwirklichung der vier
Freiheiten innerhalb des EWR, von de-
nen bis jetzt nur der freie Warenver-
kehr (mehr oder weniger) und seit 4.
November 1991 der freie Kapitalver-
kehr realisiert sind, profitieren: So
führt etwa möglicherweise erst die
Freigabe des grenzüberschreitenden
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Handels mit Dienstleistungen zu jenen
kompetitiven Marktverhältnissen, die
die vielfach durchaus starke Präsenz
ausländischer Unternehmen allein
noch nicht herzustellen vermocht hat
(z. B. Versicherungswesen).

"Wettbewerbspolitik bedeutet in
Österreich traditionellerweise Schutz
vor Wettbewerb statt Schutz des Wett-
bewerbs", um es mit den Worten des
Stellvertretenden Generalsekretärs der
Bundeswirtschaftskammer, Johannes
Farnleitner, zu sagen (13). Die Existenz
solcherart geschützter Sektoren beein-
trächtigt nicht nur die Kaufkraft öster-
reichischer Konsumenten, sondern
auch die Wettbewerbsfähigkeit heimi-
scher Unternehmen im exponierten
Sektor, die ihre Inputs zu überhöhten
Preisen beziehen müssen (14).

Die Übernahme internationaler
Wettbewerbsregeln könnte den politi-
schen Preis, der für das Zurückdrän-
gen diverser Interessensgruppen zu
zahlen ist, verringern.

Ursachen für das erhöhte Preisni-
veau in Österreich:

i) Österreichs Hartwährungspolitik
und die heimische Ausprägung der So-
zialpartnerschaft haben im exponier-
ten Sektor Lohn- und Preisdisziplin
sichergestellt - aus diversen Gründen
jedoch nicht im geschützten Sektor
(15). Kein anderes EFTA-Land zeigt so
große Unterschiede in der Entwick-
lung der Lohnstückkosten zwischen
den zwei Sektoren.

ii) Als Folge der heimischen Agrar-
politik liegen die Preise für bestimmte
landwirtschaftliche Produkte nicht
nur über dem Preisniveau am Welt-
markt, sondern auch über jenem des
EG-Binnenmarktes (16).

iii) Wohn- und Sparausgaben wur-
den mehr oder weniger generell sub-
ventioniert, was zu relativ hohen Zin-
sen und (Wohn-)Baukosten geführt und
letztlich nur zur Subventionierung von
Finanzinstituten sowie der heimischen
Bauindustrie beigetragen hat (17).

iv) Im Bereich der Freien Berufe
konnten Preise sowie der Marktein-
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tritt von Konkurrenten erfolgreich re-
guliert werden.

v) Die Gewerbeordnung mit ihren
restriktiven Marktzugangsbestim-
mungen und die Handhabung des Kar-
tellrechts haben ebenfalls zu einem er-
höhten Preisniveau beigetragen.

Eine Teilnahme Österreichs am
EWR würde in den betroffenen Sekto-
ren - abgesehen vom Landwirtschafts-
sektor - einen bedeutenden Druck in
Richtung kompetitiver Preise bewir-
ken. Sie kann eine wichtige Signalwir-
kung auf die heimischen Marktteil-
nehmer haben.

Entscheidend ist die Tatsache, daß
Österreich diesen Teil des Wohl-
standseffekts nicht autonom realisie-
ren kann, da die dafür notwendigen
internen Liberalisierungsschritte für
die politischen Entscheidungsträger
mit prohibitiv hohen Kosten verbun-
den wären.

Eine Liberalisierung via Brüssel, die
im Falle eines EG-Beitritts noch viel
deutlicher ausfallen würde, könnte
Abhilfe schaffen.

2.3 Kosten einer Nicht-Teilnahme an
der europäischen Integration

Ein österreichischer Alleingang bei
wachsender europäischer Integration
würde nicht einfach eine Fortschrei-
bung des Status quo bedeuten: Wenn
von der Beseitigung der NTH inner-
halb der EG nur ihre Mitgliedsstaaten
profitieren können, entstehen für
Drittstaaten wie Österreich Wettbe-
werbsnachteile. In diesem Sinne be-
wirkt eine EWR-Teilnahme die Ver-
meidung von Kosten, die die Diskrimi-
nierung infolge des Ausschlusses aus
dem Binnenmarkt mit sich brächte.

2.3.1 Verschlechterung der Marktzu-
trittsbedingungen

Die Entwicklung während der letz-
ten Jahre hat deutlich gezeigt, daß die
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EG im Bereich des Warenverkehrs im-
mer mehr zur Konzeption einer strate-
gischen Handelspolitik neigt, die par-
allel zur Verwirklichung des Gemein-
samen Marktes im Innern zu einer zu-
nehmenden Abschottung nach außen
führt. Der Aufbau einer "Festung Eu-
ropa" läßt sich durch verschiedene In-
dikatoren belegen, wie etwa durch die
vermehrte Anwendung von nicht-ta-
rifären Handelshemmnissen gegen-
über Drittstaaten (z. B. Freiwillige Ex-
portbeschränkungen, Anti-Dumping-
Maßnahmen) (18), die nicht zufällig ei-
nen deutlichen Anstieg von Direktin-
vestitionen ausländischer Firmen be-
wirkt hat (19).

2.3.2 Imageverlust des Industriestand-
ortes Österreich

Hand in Hand mit der soeben be-
schriebenen Entwicklung geht ein
möglicher Imgageverlust des Indu-
striestandortes Österreich, der das En-
gagement ausländischer Investoren
bremsen könnte. In der Gegenwart von
steigenden Skalen erträgen ist es nur
effizient, in jener Region zu produzie-
ren, die den größten Markt offeriert.
Der Abbau von Handelsbarrieren in-
nerhalb der EG und die dadurch be-
wirkte Markterweiterung verringert
die Attraktivität des Industriestand-
orts Österreich, da alle Kosten, die di-
rekt oder indirekt durch den Grenz-
übertritt entstehen, die Gesamtkosten
der Produktion erhöhen (20).

2.3.3 Substitution von EFTA-Gütern
durch EG-Güter

Die verstärkte Integration innerhalb
der EG hat neben dem o. a. handels-
schaffenden Effekt auch einen han-
deIsumlenkenden, d. h. die EG-Impor-
te aus Drittländern werden vermehrt
durch Einfuhren aus den EG-Partner-
ländern ersetzt werden. Aus den
Cecchini-Berechnungen leitet das
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EFTA-Sekretariat ab (21), daß die EG-
Importe aus Drittländern nach Vollen-
dung des Binnenmarktes um rund 10
Prozent sinken werden. Österreich,
das 1990 nicht weniger als 64,5 Pro-
zent seiner Gesamtausfuhren in die
EG exportiert hat, wird davon - wie
die übrigen EFTA-Länder - überpro-
portional betroffen sein.

Um den Nachfrageausfall wettzu-
machen, stehen Österreich zwei Stra-
tegien zur Verfügung, die jeweils mit
gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrts-
einbußen verbunden sind: Die heimi-
sche Wirtschaft kann entweder ihre
Produkte billiger anbieten und damit
eine Verschlechterung der Terms of
Trade in Kauf nehmen, oder durch Di-
rektinvestitionen in der EG versuchen,
Marktanteile zu halten. Diese Option
würde mittelfristig wahrscheinlich zu
einer Vernachlässigung der heimi-
schen Investitionstätigkeit und in der
Folge zu einem Beschäftigungsrück-
gang führen (22).

2.3.4 Verlust an innovativer Dynamik

Zu den beutendsten (wenn auch
schwer zu quantifizierenden) Kosten
einer Nichtteilnahme an der europäi-
schen Integration zählt der fortgesetz-
te Ausschluß von den Forschungs- und
Technologieprogrammen der Europäi-
schen Gemeinschaft (23). Da während
der letzten Jahre immer wieder unvor-
hergesehene Ereignisse die konjunktu-
relle Entwicklung begünstigt haben (v.
a. Ostöffnung), hat die grundstoff- und
haI bfa brika tslastige Industriestruktur
Österreichs, oberflächlich betrachtet,
keine besonderen Wachstumsproble-
me gezeitigt. Mittelfristig könnte al-
lerdings u. a. der Mangel an infra-
strukturellen Einrichtungen, die einen
guten Nährboden für innovative Lei-
stungen von heimischen Klein- und
Mittelbetrieben abgeben, dazu führen,
daß Österreich im technologischen
Wettlauf zurückbleibt.
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2.3.5 Verringerte Wettbewerbsfähig-
keit und strategische Effekte

Der Abbau von Handelshemmnissen
im europäischen Binnenmarkt gefähr-
det die Konkurrenzfähigkeit öster-
reichischer Unternehmen und kann
ihren Anteil am EG-Markt reduzieren
(24). In Branchen, in denen steigende
Skalenerträge von Bedeutung sind,
wird das zu einem beständigen Verlust
an Wettbewerbsfähigkeit führen.

3. Der EWR und die vier Freiheiten

Zur Realisierung der vier Freiheiten
im EWR haben sich die EFTA-Staaten
bereit erklärt, alle relevanten Bestim-
mungen des EWG- Vertrages und we-
sentliche Teile des EGKS-Vertrages
sowie die auf diese aufbauenden
Richtlinien und Verordnungen, den
sogenannten Acquis communautaire -
soweit dies nicht ausdrücklich ausge-
schlossen wurde - in ihr nationales
Recht zu übernehmen.

3.1 Warenverkehr

Aufgrund des bereits seit 1972
schrittweise verwirklichten Freihandels
zwischen Österreich und der EG im in-
dustriell-gewerblichen Bereich und
aufgrund der Tatsache, daß der EWR
nur eine verbesserte Freihandelszone
sein wird (keine gemeinsame Außen-
handels- und Zollpolitik der EG- und
EFTA-Staaten), nehmen sich die Verän-
derungen im Warenverkehr bescheiden
aus. Mit der Beibehaltung der Ur-
sprungsregeln bleiben für österreichi-
sche Unternehmen, die in die EG expor-
tieren, Diskriminierungen aufrecht; sie
sind vor allem für die heimische Tex-
tilindustrie von Bedeutung (25).

Fortschritte gegenüber dem derzei-
tigen Freihandelsstand sind nach In-
krafttreten des EWR-Vertrags auf-
grund der sogenannten Evolutions-
klausel zu erhoffen.
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Der Fortbestand der Ursprungsre-
geln und die Tatsache, daß im EWR die
indirekten Steuern nicht harmonisiert
werden, machten Grenzkontrollen
notwendig. Die Regelungen im Zu-
sammenhang mit dem Alpentransit
bewirken, daß der EWR für Österreich
keine Erleichterungen bei den Grenz-
formalitäten mit sich bringt (26).

3.1.1 Abbau technischer Handels-
hemmnisse

Die bedeutendsten Auswirkungen
auf den Warenverkehr sind vom Ab-
bau technischer Handelshemmnisse
(d. s. Normen und technische Vor-
schriften sowie Tests und Prüfungs-
zertifikate) zu erwarten. In jenen Be-
reichen, wo es in der EG keine harmo-
nisierten Standards gibt, kommt das
Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung zur Anwendung. Dieses Prinzip
geht auf eine berühmt gewordene Ent-
scheidung des Europäischen Gerichts-
hofs im Fall "Cassis de Dijon" (27)
zurück und bedeutet, daß ein Produkt,
das gemäß den Vorschriften eines Mit-
gliedstaates hergestellt worden ist,
auch in anderen Mitgliedstaaten ge-
handelt werden darf. Ausnahmen wer-
den nur gewährt, wenn die Gefähr-
dung öffentlicher Interessen, wie die
Sicherheit oder die Gesundheit der
Bevölkerung, nachgewiesen werden
kann (28). Das "Cassis de Dijon"-Prin-
zip schließt zwar strengere nationale
Standards für inländische Waren
nicht aus, führt aber möglicherweise
zu einem verstärkten Importdruck aus
anderen EWR-Ländern, die nicht die
Einhaltung solch strenger Normen
verlangen. In mancher Hinsicht konn-
te Österreich jedoch seine Verhand-
lungsposition durchsetzen, und zwar
insoweit, als für die Dauer einer Über-
gangsfrist von 3 Jahren in einigen we-
sentlichen Bereichen (Katalysator, ge-
fährliche Substanzen) auch für Im-
portprodukte aus dem EWR seine
höheren Standards zur Anwendung
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kommen. Es ist zu erwarten, daß in der
EG nach Ablauf dieser Übergangsfrist
höhere Standards gelten werden.

Des weiteren sieht der EWR-Vertrag
die Übernahme der EG-Regelungen zu
den geistigen und gewerblichen Eigen-
tumsrechten (Marken, Muster, Paten-
te) sowie der Produkthaftung vor. Was
das österreichische Produkthaftungs-
gesetz betrifft, besteht ein Anpas-
sungsbedarf insofern, als bei Exporten
in die EG (aufgrund des Drittlandsta-
tus Österreichs) noch immer der EG-
Importeur statt des Produzenten haf-
tet.

Hinsichtlich der Lebensmittel wür-
den im EWR die rechtlichen Bestim-
mungen der EG Geltung haben: Min-
deststandards wie detaillierte Kenn-
zeichnungsvorschriften (die strenger
sind als die derzeit in Österreich gülti-
gen), das Verbot gesundheitsschädi-
gender Zusatz stoffe oder die Vor-
schriften über Füllmengen wären von
allen Mitgliedstaaten gleichermaßen
zu berücksichtigen.

Das "Cassis de Dijon"-Prinzip
kommt auch hier zur Anwendung: Die
Mitgliedstaaten können zwar abwei-
chende Normen festlegen, dürfen aber
die Einfuhr von Lebensmitteln, die in
einem Partners ta at nach dessen Vor-
schriften produziert und rechtmäßig
in den Verkehr gebracht worden sind,
nicht verbieten - außer es gelänge ih-
nen, Gesundheitsgefährdung nachzu-
weisen (29).

3.1.2 Ausweitung des Freihandels auf
bestimmte Agrarprodukte

Nachdem die EFTA-Staaten insge-
samt mehr wirtschaftliche Vorteile aus
dem EWR ziehen werden als v. a. die
weniger entwickelten EG-Staaten, die
stark agrarhandelsabhängig sind, hat
die EG im Laufe der EWR-Verhand-
lungen für über 70 landwirtschaftliche
Produkte den freien Zugang zu den
EFTA-Märkten gefordert (Stichwort:
Kohäsionsliste). Die diesbezüglichen
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Konzessionen seitens der EFTA fallen
für die österreichischen Landwirte je-
doch kaum ins Gewicht. Andererseits
setzte Österreich in bilateralen Ver-
handlungen eine auf Gegenseitigkeit
beruhende Erhöhung der Exportkon-
tingente bei Produktgruppen durch,
die im österreichischen Erzeugerinter-
esse liegen (wie z. B. Wein, Käse,
Fruchtsäfte und Fleischwaren (30),
und konnte damit seine Marktzutritts-
chancen erheblich erhöhen (31).

In diesem Zusammenhang ist auch
die Einrichtung eines Kohäsionsfonds
zu sehen, der für die wirtschaftlich
schwachen Regionen der EG zins ge-
stützte Darlehen im Wert von 1,5 Mil-
liarden ECU und verlorene Zuschüsse
im Wert von 500 Millionen ECU be-
reitstellen soll. Österreich wird dazu
über einen Zeitraum von fünf Jahren
333 Millionen Schilling per Annum
beitragen. Die Höhe der Dotierung des
Fonds ist als Preis dafür anzusehen,
daß die EFTA den Wünschen der EG
nach präferentiellem Zugang zu den
Agrarmärkten und den Fischgründen
der EFTA nicht voll nachkommen
wollte.

3.1.3 Öffentliche Monopole

Das Salzmonopol würde abgeschafft
werden, da es kein agrarisches Monopol
ist. Das Branntweinmonopol wäre nach
3 Jahren aufzulösen und die Zölle auf
die relevanten Produkte abzuschaffen.
Das Tabakmonopol hingegen würde
nur indirekt einem gewissen Anpas-
sungsdruck ausgesetzt sein und fiele
erst im Falle eines EG-Beitritts (32).

3.1.4 Wettbewerbs- und Beihilfenrecht

Mit dem Anpassungserfordernis im
Bereich der staatlichen Monopole ist
die wichtigste Querschnittsmaterie
des EWR-Vertrags angesprochen, die
Übernahme des EG-Wettbewerbs-
und Beihilfenrechts. Sie wird zur Fol-
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ge haben, daß die Fusionskontrolle
strenger geregelt wird, daß bisher aus-
genommene Bereiche einbezogen wer-
den, und daß dieser gesamte Rechts-
komplex wirksamer durchgesetzt wer-
den kann. Mit der Schaffung des EWR
wird es öffentlichen Monopolen verbo-
ten sein, nach nationalen Kriterien zu
diskriminieren, wird wettbewerbsbe-
hindernden Vereinbarungen ebenso
wie dem Mißbrauch marktbeherr-
schender Positionen ein Riegel vorge-
schoben werden, und sollen die Ge-
schäfte staatlicher Unternehmen im
Hinblick auf Nicht-Diskriminierung
und Subventionsverbot kontrolliert
werden (33). Entscheidend ist nicht
nur, daß das EG-Wettbewerbsrecht
umfassender ist als das österreichi-
sche, sondern v. a. auch die Tatsache,
daß es supranational durchsetzbar ist
und dem einzelnen Parteienstellung
einräumt.

Mit dem EWR wird es auch zu einer
Neuregelung staatlicher Beihilfen (34)
kommen, was für Österreich vor allem
eine Anpassung der Förderungskrite-
rien notwendig machen wird.

3.1.5 Öffentliches Beschaffungswesen

Im EWR ist die gegenseitige Öffnung
des öffentlichen Beschaffungswesens
vorgesehen (35), d. h., eine Diskrimi-
nierung von Anbietern aus anderen
Mitgliedstaaten ist prinzipiell un-
zulässig. Komplementäre Rechtsmate-
rien sind jene über die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer, die Anerkennung
von Diplomen, Befähigungsnachwei-
sen, technischen Standards, etc.

Die zu übernehmenden EG-Bestim-
mungen tragen drei Grundprinzipien
Rechnung. Die technische Spezifika-
tion des Auftragsgegenstandes darf
nicht diskriminierend sein; die Aus-
schreibung und der Zuschlag eines
Auftrages müssen EG-weit veröffent-
licht werden; die Zuschlags kriterien
und der Entscheidungsprozeß müssen
transparent und objektiv sein.
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In Österreich rechnet die öffentliche
Hand in diesem Zusammenhang mit
Einsparungen im Ausmaß von 2 Milli-
arden Schilling (kurzfristig) bzw. 4
Milliarden Schilling (langfristig).

3.2 Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehr

Der freie Kapitalverkehr ist in
Österreich seit 4. November 1991 ver-
wirklicht. Damit entfallen nach meh-
reren Liberalisierungsschritten nun
auch die Bewilligungspflicht für die
Kontenführung im Ausland und die
Depotpflicht für grenzüberschreitende
Wertpapiertransaktionen. Bedeutende
Auswirkungen auf den Finanzsektor
sind allerdings erst im Zusammenhang
mit einer - durch eine EWR-Teilnah-
me notwendig werdenden - Liberali-
sierung des Dienstleistungsverkehrs
zu erwarten. Sie würde gewährleisten,
daß Dienstleistungen aus dem gesam-
ten EWR in jedem Mitgliedstaat unter
den gleichen rechtlichen Bedingungen
angeboten werden können.

3.2.1 Finanzdienstleistungen

Die Dienstleistungsfreiheit würde
für Österreich v. a. im Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen einen starken
Anpassungsbedarf und ökonomische
Auswirkungen von erheblicher Trag-
weite bedeuten. Die Regelungen hin-
sichtlich Eigenkapitalvorschriften,
Rechnungslegung, Bankenaufsicht,
Kapitalanlage und Geldwäsche wären
zu übernehmen. Das Börsegesetz ist
bereits EG-konform; Kreditwesenge-
setz, Kapitalmarktgesetz und Versi-
cherungsaufsichtsgesetz wären aber
novellierungspflichtig. (Neuregelun-
gen sind für den Dienstleistungssektor
jedenfalls - unabhängig von der
Schaffung eines EWR - aufgrund der
Verhandlungen im Rahmen des GATT
zu erwarten.)

Im Bankensektor würde die An-
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wendung der zwei grundlegenden
Gemeinschaftsprinzipien - Harmoni-
sierung von Mindesterfordernissen
und Aufsicht durch das Herkunfts-
land - die umfassende Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit
bestimmen.

Im Bereich der Versicherungen hat
die EG diese Prinzipien (noch) nicht
eingeführt und auch die volle Dienst-
leistungsfreiheit ist hier noch nicht
verwirklicht (z. B. Lebensversicherun-
gen). In beiden Bereichen käme das
Wettbewerbsrecht der EG zur Anwen-
dung, und die Regelung der Aufsicht
über den Finanzmarkt (Banken, Versi-
cherungen und Wertpapierhandel)
würde sich auf die Kontrolle der Ein-
haltung der rechtlichen Bestimmun-
gen reduzieren.

Die Senkung der Transaktionsko-
sten und die Erhöhung des Wettbe-
werbsdrucks würden die Leistungen
von Banken und Versicherungen ver-
billigen und in der Folge auch Produk-
tivitätssteigerungen in all jenen Wirt-
schaftsbereichen mit sich bringen, in
die sie als Inputs eingehen.

Die Attraktivität des heimischen
Kapitalmarkts würde sich durch eine
liberale Gestaltung der Zulassungsbe-
dingungen sowie durch die im EWR
erforderliche verbesserte Anlegerin-
formation erhöhen.

All diese Entwicklungen brächten -
aufgrund niedrigerer Zinskosten -
nicht nur gesamtwirtschaftliche
Wachstumsimpulse und eine Entla-
stung der öffentlichen Haushalte mit
sich, sondern würden auch die Bedin-
gungen der österreichischen Geld-
und Währungspolitik insofern verän-
dern, als den Zinsen größere Bedeu-
tung zukäme. Letzteres würde u. a.
eine verstärkte Zusammenarbeit der
einzelnen Mitgliedstaaten im Bereich
der Wirtschafts- und Währungspoli-
tik erforderlich machen. Eine Ein-
sicht, die zur Aufnahme einiger, aller-
dings nicht sehr weitgehender Be-
stimmungen in den EWR- Vertrag ge-
führt hat. So sind zum Beispiel Kon-
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sultationen zwischen den EFTA-
Staaten und der EG über die jeweili-
ge wirtschaftliche Entwicklung und
die Auswirkungen der wirtschaftli-
chen Integration im Rahmen des EWR
vorgesehen.

3.2.2 Direktinvestitionen und Grund-
verkehr

Im Zuge einer EWR-Teilnahme
müßte Österreich den Erwerb von
Grund und Boden im Laufe einer drei-
jährigen Übergangsfrist liberalisieren
(36). Damit würden Direktinvesti-
tionen im Zusammenhang mit der
Gründung und Erweiterung von
Zweigniederlassungen oder Unterneh-
men und Unternehmensübernahme
sowie Immobilieninvestitionen von
Privatpersonen ohne Einschränkun-
gen möglich. In diesem Kontext ist
auch die Übersicht der EG-Regelun-
gen hinsichtlich Niederlassungsfrei-
heit und Freizügigkeit von Personen
von Bedeutung (siehe unten).

Die in einzelnen Bundesländern der-
zeit gültige Bestimmung, wonach der
Erwerb von Grundstücken durch Aus-
länder an eine Bewilligung geknüpft
ist, die nur dann zu erteilen ist, wenn
keine wichtigen öffentlichen (d. s. kul-
turelle, volkswirtschaftliche, soziale
und politische) Interessen entgegen-
stehen, wäre für EWR-Bewerber im
Sinne einer Nicht-Diskriminierung
abzuschaffen.

EWR-Bürger sollen im Rahmen ih-
rer Berufsausübung Grundstücke er-
werben und nutzen dürfen (z. B. zur
Errichtung eines Gewerbebetriebes).

EWR-Arbeitnehmer, die in einem
anderen Mitgliedstaat beschäftigt
sind, würden hinsichtlich der Miete
bzw. der Erlangung des Eigentums
an einer Wohnung die gleichen Rech-
te und Vergünstigungen (z. B. Wohn-
bauförderungsmaßnahmen, Miet-
zinsbeihilfen, Annuitätszuschüsse)
wie inländische Arbeitnehmer ge-
nießen.
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Für selbständig Erwerbstätige, die
von ihrem Niederlassungsrecht Ge-
brauch machen, würden die den Woh-
nungserwerb betreffenden Bestim-
mungen in analoger Weise gelten.
Darüber hinaus ist die Freizügigkeit
von Pensionisten, Studenten und
Nichterwerbstätigen unter der Vor-
aussetzung vorgesehen, daß sie für
ihren Lebensunterhalt selbst aufkom-
men können (37).

Die relevante Kapitalverkehrsricht-
linie, die im EWR zur Anwendung kä-
me, läßt allerdings den Mitgliedstaa-
ten ausdrücklich die Möglichkeit of-
fen, durch entsprechende Rechtsvor-
schriften (z. B. im Rahmen der Raum-
ordnungs- und Flächenwidmungspoli-
tik) den Erwerb von Zweitwohnsitzen
in nicht-diskriminierender Weise zu
beschränken (38). Sollten in diesem
Zusammenhang dennoch schwerwie-
gende Probleme auftreten, räumt der
EWR-Vertrag die Möglichkeit ein, eine
Schutzklausel anzurufen.

3.2.3 Transitverkehr und andere
Dienstleistungen

Die im EWR-Vertrag vorgesehene
Dienstleistungsfreiheit würde auch in
vielen anderen Bereichen, wie z. B.
Energieversorgung und Telekommuni-
kation, einschneidende Veränderun-
gen mit sich bringen - nicht zuletzt im
gesamten Verkehrsbereich.

Österreich und die Schweiz konnten
allerdings am Beginn der EWR-Ver-
handlungen durchsetzen, die Regelung
des Alpentransits auszuklammern und
Gespräche auf bilateraler Basis zu
führen. Das solcherart zustande ge-
kommene Transitabkommen hat eine
Laufzeit von zwölf Jahren und sieht
für Österreich eine Reduzierung des
Schadstoffausstoßes um 60 Prozent
und eine Plafondierung der Anzahl
der LKW-Durchfahrten vor. Darüber
hinaus wird Österreich bis 1995 10
Milliarden Schilling für zusätzliche
Schienenkapazitäten aufwenden.
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3.3 Personenverkehr

Der EWR-Vertrag schreibt die Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer sowie der
Selbständigen und ihrer Familien im
Europäischen Wirtschaftsraum auf
der Basis der Gleichbehandlung mit
den jeweiligen Staatsangehörigen vor.
Diese Regelung wird durch die gegen-
seitige Anerkennung von Diplomen,
Berufsausbildungen und Befähigungs-
nachweisen komplementiert (39).

Zum einen würde das für Österreich
die Abschaffung der Beschäftigungs-
bewilligung für EWR-Arbeitnehmer
bedeuten. Zum anderen müßten für
EWR-Bürger, was den Zugang zu den
selbständigen Berufen betrifft, alle be-
stehenden Inländervorbehalte (z. B. im
Zusammenhang mit der Erteilung von
Konzessionen im Rahmen der Gewer-
beordnung) abgeschafft werden.

Im Bereich der Hochschulausbil-
dung konnte Österreich, betreffend die
Zahlung von Studiengebühren, keine
Entlastungen durchsetzen.

Die Auswirkungen auf den öster-
reichischen Arbeitsmarkt sollten sich
im großen und ganzen in Grenzen hal-
ten, nachdem Österreich im EWR aller
Voraussicht nach nicht Ziel von Mi-
grationsbewegungen, sondern viel-
mehr Herkunftsland sein würde. Ten-
denziell wäre mit einem Anstieg der
Abwanderung qualifizierter Arbeits-
kräfte zu rechnen - einer Entwicklung,
der man im Lichte der zunehmenden
Internationalisierung allerdings auch
positive Aspekte abgewinnen könnte.

3.3.1 Soziale Standards

Die EG verfügt im Bereich Sozialpo-
litik über wenig Kompetenzen und in
der Folge kaum über verbindliche Re-
gelungen (40). Deshalb würde hier
auch der EWR keine einschneidenden
Veränderungen bringen, und das
Schwergewicht in der Gestaltung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten würde weiterhin in
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Österreich liegen. Der im Dezember
1991 in Maastricht geschlossene Ver-
trag über die Europäische Union zeigt
jedoch, daß die EG die Sozialpolitik-
sehr langsam, aber doch kontinuier-
lich - zu "vergemeinschaften" (41)
sucht.

Ein positiver Impuls wäre im Fall ei-
ner EWR-Teilnahme von der Bestim-
mung über die Gleichbehandlung von
Mann und Frau zu erwarten (42).

3.4 Flankierende und horizontale Po-
litiken

Der EWR-Vertrag sieht nicht nur die
o. a. Übernahme des EG-Wettbe-
werbsrechts sowie die Kooperation
auf dem Gebiet der Wirtschafts- und
Währungspolitik vor, sondern regelt
auch andere horizontale Politikberei-
che wie Gesellschaftsrecht, statisti-
sche Zusammenarbeit, Forschung und
Entwicklung, Klein- und Mittelbetrie-
be, Tourismus sowie Sozial-, Umwelt-
und Konsumentenschutzpolitik neu.

In der Folge werden zwei Bereiche,
die in der öffentlichen Diskussion be-
sondere Aufmerksamkeit genießen,
kurz dargestell t:

3.4.1 Umweltpolitik

Seit der 1986 erfolgten Unterzeich-
nung der Einheitlichen Europäischen
Akte bzw. ihrer Eingliederung in den
EWG-Vertrag ist die Umweltpolitik
erstens ein eigenständiger Politikbe-
reich der Zwölfergemeinschaft und
zweitens ein integraler Bestandteil al-
ler anderen Gemeinschaftspolitiken
(42). Die Kommission hat bei der Aus-
arbeitung von Gesetzesvorschlägen im
Umweltbereich von einem hohen
Schutzniveau auszugehen (44).

• Hinsichtlich analogbezogener
Normen, die Immissions- und Emissi-
onsgrenzwerte regeln, würde die Teil-
nahme am EWR für Österreich v. a. die
Anpassung an die strengere EG-Rege-
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lung erforderlich machen, wonach der
Betrieb von Anlagen nur dann bewil-
ligt wird, wenn die jeweils beste ver-
fügbare Umwelttechnologie zur An-
wendung kommt. In diesem Bereich
sind strengere nationale Vorschriften
ausdrücklich zulässig.

• Im Falle produktbezogener Nor-
men, die die Zulässigkeit des Inver-
kehrbringens einer Ware von ihrer Be-
schaffenheit sowie Verpackung ab-
hängig machen, ist der Handlungs-
spielraum für den Erlaß strengerer
Umweltbestimmungen sehr eng, weil
dies zu einer Behinderung des freien
Warenverkehrs führen kann. Grund-
sätzlich darf die Einfuhr von Gütern,
die den harmonisierten Produktnor-
men der Gemeinschaft Genüge leisten,
nicht behindert werden.

Der EWG-Vertrag räumt dennoch
zwei Möglichkeiten zur Durchsetzung
strengerer Umweltnormen ein:
~ Sollte keine EG-weite Harmonisie-

rung von Normen vorliegen, können
in bestimmten Situationen Ausnah-
mebestimmungen (45) geltend ge-
macht werden, um eine Beschrän-
kung des freien Warenverkehrs zu
erwirken (46).

- In bestimmten Fällen (und unter
Einhaltung der Verfahrensvor-
schriften) können die Mitgliedstaa-
ten auch strengere Regelungen vor-
schreiben (47), wenn die Gemein-
schaft bereits Maßnahmen zur Har-
monisierung getroffen hat.
Jedenfalls läßt die EWR-Teilnahme

Österreich nationale Gestaltungsmög-
lichkeiten offen, etwa die Einführung
eines steuerlichen Anreizsystems oder
die Gewährung von Subventionen und
staatlichen Beihilfen zum Zwecke des
Umweltschutzes.

Generell bleibt anzumerken, daß
Umweltprobleme, die mit grenzüber-
schreitenden externen Effekten ver-
bunden sind, nur im Rahmen suprana-
tionaler Interventionen einer effizien-
ten Lösung zugeführt werden können.
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3.4.2 Forschung und Entwicklung

Im Fall einer EWR- Teilnahme könn-
te Österreich an 13 spezifischen Pro-
grammen des 3. Rahmenprogramms
der EG für Forschung und Entwick-
lung partizipieren. Zu den For-
schungsgebieten, in denen derartige
Programme vorgesehen sind, zählen
Informations- und Kommunikations-
technologie, Biotechnologie, Umwelt,
Energie u. a. Österreich müßte einen
finanziellen Beitrag von jährlich bis zu
600 Millionen Schilling (insges. rd.
1,5-2 Milliarden Schilling) leisten.

Anmerkungen
(1) Auf Basis der Freihandelsabkommen.
(2) Die Harmonisierung der indirekten

Steuern sowie der Übergang zum so-
gen. Ursprungslandprinzip, der eine
Abschaffung der zwischenstaatlichen
Grenzkontrollen ermöglicht, soll erst
1997 implementiert werden.

(3) Siehe Emerson (1988).
(4) Positiver handelsschaffender Effekt.
(5) Empirisch ist es relativ schwer festzu-

stellen, wie groß das Potential an nicht
ausgeschöpften Produkti vitä tssteige-
rungen aufgrund steigender Skalener-
träge ist:
Während Scherer (1980) davon aus-
geht, daß zumindest in den großen
EG-Mitgliedstaaten in fast allen
Branchen der "Minimum Efficient
Scale (MES)" erreicht werden kann,
postuliert Pratten (1988), daß der MES
in vielen Branchen über einem Anteil
von 10 Prozent des EG-Marktes liegt.
Allerdings räumt auch er ein, daß der
Verlust, den eine nach Effizienzkrite-
rien zu geringe Produktion mit sich
bringt, im großen und ganzen relativ
bescheiden ist.

(6) D. h. eine Reduktion des Preisset-
zungsvermögens von Unternehmen,
das zu national segmentierten Märk-
ten führt. (In diesem Sinne wird der
Integrationsgrad verschiedener Volks-
wirtschaften üblicherweise daran ge-
messen, inwieweit zwischenstaatliche
Preisdifferentiale bestehen.)
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Theoretisch wird vielfach davon aus-
gegangen, daß die Monopolmacht von
Unternehmen automatisch reduziert
wird, wenn der Trade-off zwischen er-
höhter Effizienz (aufgrund von stei-
genden Skalenerträgen) und verrin-
gertem Wettbewerb (aufgrund der ge-
stiegenen Preissetzungsmöglichkeit
von Unternehmen) vom nationalen
Niveau auf ein EG-weites gehoben
wird und damit etwa ein vormaliger-
Monopolist sich plötzlich der Konkur-
renz mit (wenn auch nur wenigen) an-
deren Großunternehmen ausgesetzt
sieht.

(7) Baldwin (1989).
(8) Die durch die Produktivitätsgewinne

eingesparten Ressourcen (Kapital und
Arbeit) werden in andere Wirtschafts-
bereiche investiert und resultieren
nicht etwa in höheren Gewinnmargen
oder steigender Arbeitslosigkeit.

(9) Jacquemin, Sapir (1991).
(10) Für eine quantitative Evaluierung sie-

he Breuss, Schebeck (1991).
(11) Auch Teile der Nahrungs- und Genuß-

mittelindustrie blieben damit vom
EWR zunächst unberührt.

(12) Breuss (1990) zit. nach Kramer (1990).
(13) Zit. nach Kramer (1990).
(14) Natürlich könnten heimische Unter-

nehmen diesen Wettbewerbsnachteil
wiederum z. T. durch den Import von
Vorprodukten aus dem EG-Binnen-
markt, der von einem vergleichsweise
niedrigen Preisniveau gekennzeichnet
sein wird, kompensieren.

(15) Vgl. Kramer (1990).
(16) Schneider (1989).
(17) Mooslechner (1990).
(18) Siehe Winters (1992) für eine Zusam-

menstellung der empirischen Belege
und Jaquemin, Sapir (1991), die dar-
auf hinweisen, daß derartige Maßnah-
men zu Kartellisierung und Preisab-
sprachen führen. Das ist natürlich ei-
ne sehr problematische Entwicklung,
da eine protektionistische EG langfri-
stig wieder "sklerosegefährdet" wäre;
Jaquemin, Sapir (1990) zeigen ebenso
wie Neven, Röller (1990), daß der
Wettbewerbsdruck in den Mitglied-
staaten v. a. aufgrund der Importpe-
netration von außen, also durch Dritt-
länder, entsteht und erst in zweiter Li-
nie durch die Einfuhren aus den EG-
Partnerstaaten.

(19) Diese zunehmende Abschottung nach
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außen ist v. a. deshalb heikel, weil eine
protektionistische EG zwar einerseits
ein Pro-Integrations-Argument dar-
stellt (Sicherstellung des Zutrittes
heimischer Unternehmer zum Binnen-
markt), andererseits aber eine "Fest-
ung Europa" langfristig äußerst nega-
tive Struktureffekte zeitigen könnte,
und ein EG-Beitritt dementsprechend
zu bewerten wäre. Gegen das letztge-
nannte Argument ist allerdings wie-
derum die Tatsache ins Treffen zu
führen, daß die zunehmende Globali-
sierung unternehmerischer Strategien
eine nur national (d. h. in Österreich)
durchsetzbare Wettbewerbspolitik in
jedem Fall zur Ineffizienz verurteilt.

(20) Eine Abwertung könnte theoretisch
Abhilfe schaffen, ist aber im Kontext
der österreichischen Hartwährungs-
politik auszuschließen.

(21) Zit. nach Wifo (1989).
(22) Wie die Entwicklung in Schweden

Ende der achtziger Jahre gezeigt hat,
kann eine stark asymmetrische Ent-
wicklung der Investitionen zugunsten
des Auslands mittelfristig auch Pro-
duktivitätsverluste mit sich bringen
(vgl. Gartner, 1991).

(23) Bis jetzt konnte Österreich nur sehr
eingeschränkt am Zweiten Rahmen-
programm für F & E (1987-1991) der
EG teilnehmen. Eine gleichberechtig-
te Partizipation an den Technologie-
programmen der Gemeinschaft würde
erst ein EG-Beitritt gewährleisten,
obwohl der EWR diesbezüglich bereits
eine entscheidende Verbesserung mit
sich brächte (siehe unten).

(24) Krugmann (1988).
(25) Die österreichische Textilindustrie

wird ebenso wie einige andere Bran-
chen nach wie vor unter einem spezifi-
schen Standortnachteil leiden: Wenn
etwa Konfektionäre aus einem EG-
Land österreichische Gewebe einkau-
fen und diese Materialien in einem
Billiglohnland bearbeiten bzw. ver-
edeln lassen, ist ihnen die zollfreie
Wiedereinfuhr ins EG-Gebiet ver-
wehrt.

(26) Schweisgut (1991).
(27) Rs 120/78, Slg 1979, 649 ff. (Rewe-

Zentral AG gegen Bundesmonopol-
verwaltung für Branntwein).

(28) Geltendmachung der Ausnahmebe-
stimmung des Art. 36 EWG-Vertrag
(EWGV); in einem umfangreichen
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Fallrecht - unter bestimmten, sehr re-
striktiven Voraussetzungen - hat der
Europäische Gerichtshof (EuGH) dar-
über hinausgehend Beschränkungen
des innergemeinschaftlichen Waren-
verkehrs zugelassen (z. B. in den Be-
reichen Umwelt- und Konsumenten-
schutz).

(29) Geltendmachung der Ausnahmebe-
stimmung des Art. 36 EWGV.

(30) Als ein besonders heikler Punkt wurde
von österreichischer Seite die Einbe-
ziehung der Stärkederivate gehandelt,
eine Produktgruppe, für die letztlich
eine vierjährige Übergangsfrist zuge-
standen wurde.

(31) Schweisgut (1991).
(32) Die Aussagen beziehen sich in all die-

sen Fällen auf die Abschaffung des
Außenhandelsmonopols. Das Produk-
tionsmonopol ist davon unberührt und
kann im Prinzip weiterbestehen.

(33) Vgl. Art. 37, 85, 86 und 90 EWGV.
(34) Vgl. Art. 92-94 EWGV.
(35) Sofern das betroffene Auftragsvolu-

men eine best. Betragsgrenze über-
schreitet.

(36) Übernahme der Richtlinie vom 24. Ju-
ni 1988 zur Durchführung des Art. 67
EWGV (Kapitalverkehrsrichtlinie).

(37) Der Erwerb landwirtschaftlicher
Grundstücke ist in Österreich schon
jetzt nicht-diskriminierend geregelt
und würde deshalb keine Anpassun-
gen erfordern. Es besteht eine generel-
le Bewilligungspflicht, die an eine ent-
sprechende Nutzung durch den Er-
werber gebunden ist.

(38) Eine entsprechende Regelung in Dä-
nemark, die Ortsansässige bzw. Perso-
nen mit langjährigem Wohnsitz in Dä-
nemark gegenüber Ortsfremden bzw.
Urlaubern hinsichtlich des Erwerbs
von Zweitwohnsitzen begünstigt,
wurde im Dezember 1991 in einem
dem Vertrag für eine Europäische
Union beigefügten "Protokoll über
bestimmte Vorschriften betreffend
den Erwerb von Immobilien in Däne-
mark" als EG-konform bestätigt.

(39) Z. B. wären EWR-Arbeitnehmer, die
einen bestimmten Beruf seit sechs
Jahren ausüben, österreichischen Ar-
beitnehmern, die ihre Lehre mit einer
Meisterprüfung abgeschlossen haben,
gleichzustellen. Ebenso müßte Öster-
reich seinen Arbeitsmarkt gegenüber
Absolventen von - in der EG sehr ver-
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breiteten - Fachhochschulen öffnen.
(40) Die sozialen Belange der EG sind i.w.

durch eine rechtlich unverbindliche
"Sozialcharta" und ein ebensolches
"Sozialpolitisches Aktionsprogramm"
geregelt gewesen.
Die Fortschritte in diesem Bereich ha-
ben sich v. a. deshalb schleppend ge-
staltet, weil entsprechende Beschlüsse
nur mit Einstimmigkeit gefaßt werden
konnten.

(41) Die Zwölfergemeinschaft hat sich in
Maastricht auf folgende (juristisch
umstrittene) Kompromißlösung geei-
nigt: 11 Mitgliedstaaten (exkl. Groß-
britannien) wollen auf der Basis des
dem Vertrag über die Europäische
Union beigefügten "Protokolls über
die Sozialpolitik", das inhaltlich auf
der "Sozialcharta" basiert, in sozialen
Belangen zusammenarbeiten. Dieses
Protokoll ermächtigt die 11 Mitglied-
staaten zwar nicht, EG-Gesetze zu
verabschieden, wohl aber (mit qualifi-
zierter Mehrheit) Abkommen zu be-
schließen, die dann in nationales
Recht transformiert werden.
Das Sozialkapitel des EWGV wurde
nur so wie es ist (inkl. des
Einstimmigkeitserfordernis) in den
neuen Vertrag übernommen.
Die Konstruktion ist als ein "opting-
out" der elf Mitgliedstaaten zu verste-
hen.

(42) Bedeutende Auswirkungen könnten
von einem einheitlichen Europäischen
Unternehmensstatut ausgehen, das al-
lerdings in der Gemeinschaft noch
sehr kontroversiell diskutiert wird.

(43) Art. 130 r-t, EWGV.
(44) Art. 100a (3) EWGV.
(45) Art. 36 EWGV und Fallrecht des

EuGH (siehe oben).
(46) In diesem Zusammenhang ist das Ur-

teil des Europäischen Gerichtshofs
zur dänischen Pfandflaschenregelung
(Rs 302/86, Slg 1988, 4609 ff. [Kom-
mission gegen Dänemark) von Interes-
se: In Dänemark dürfen Erfrischungs-
getränke und Bier nur in Mehrwegfla-
schen in den Handel gebracht werden,
was gleichzeitig ein Importverbot von
Einwegflaschen und Aludosen bedeu-
tet. Der EuGH hat diese dem Umwelt-
schutz dienende Maßnahme als zuläs-
sig erachtet.

(47) Art. 100a (4) EWGV.
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